jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 AsylG 2005 Zustandigkeit eines
anderen Staates

AsylG 2005 - Asylgesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.10.2025

1. (1)Ein nicht gemal 88 4 oder 4a erledigter Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulassig zuriickzuweisen,
wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin - Verordnung zur Prifung des Asylantrages oder
des Antrages auf internationalen Schutz zustandig ist. Mit der Zurtickweisungsentscheidung ist auch festzustellen,
welcher Staat zustandig ist. Eine Zurtickweisung des Antrages hat zu unterbleiben, wenn im Rahmen einer
Prifung des 8 9 Abs. 2 BFA-VG festgestellt wird, dass eine mit der Zurtckweisung verbundene Anordnung zur
AuBerlandesbringung zu einer Verletzung von Art. 8 EMRK fiihren wirde.

2. (2)Gemal’ Abs. 1 ist auch vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin - Verordnung
dafur zustandig ist zu prufen, welcher Staat zur Prifung des Asylantrages oder des Antrages auf internationalen
Schutz zustandig ist.

3. (3)Sofern nicht besondere Griinde, die in der Person des Asylwerbers gelegen sind, glaubhaft gemacht werden
oder beim Bundesamt oder beim Bundesverwaltungsgericht offenkundig sind, die fur die reale Gefahr des
fehlenden Schutzes vor Verfolgung sprechen, ist davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem Staat nach
Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9
file:///

	§ 5 AsylG 2005 Zuständigkeit eines anderen Staates
	AsylG 2005 - Asylgesetz 2005


